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1. Ausgangssituation: 
Gesamtheitliche städtische Erneuerungsstrategien und darauf abgestimmte begleitende 
Qualitätssicherungsinstrumente können maßgeblich dazu beitragen, das Image einer 
Stadt/Region zu verbessern und damit das Profil der Marke „Stadt“ zu stärken (z.B.: Archi-
tekturstadt Graz). Dies spricht gleichermaßen Bewohner und Investoren an. 
 
Als Instrument zur nachhaltigen Stadtentwicklung und Sicherung der Baukultur wurde mit 
Beschluss durch den Gemeinderat vom 19. Oktober 2006 das „Grazer Modell“ mit den vier 
Instrumenten Stadtforum, Bebauungsleitlinien, Wettbewerbswesen und Projekttisch einge-
führt. Die Stadtbaudirektion wurde beauftragt, die Installierung dieser vier Instrumente mit 
den zuständigen Fachabteilungen zu koordinieren.  
 
2. Evaluierung „Grazer Modell“: 
Nach Installierung des Grazer Modells Anfang 2007 wurde nach zwei Jahren Laufzeit eine 
Evaluierung durchgeführt. Diese erfolgte durch Rückkopplung mit allen Akteuren durch das-
selbe externe Büro, welches die Entwicklung des Grazer Modells begleitet hatte. Der Eva-
luierungsbericht wurde in einer Sondersitzung am 7. Juli 2009 dem zuständigen Gemeinde-
ratsfachausschuss präsentiert.  
 
Empfehlungen aus dem Evaluationsbericht zu den einzelnen Instrumenten werden nachfol-
gend zusammengefasst: 
 

• Stadtforum : 
Das Stadtforum war auf einer sehr generellen Ebene beratend tätig. Die Zielvorgabe, 
konkrete strategische Vorgaben für die Grazer Stadtentwicklung zu generieren wurde 
nicht erreicht, eine Fortführung des Stadtforums wurde daher nicht empfohlen. 

• Bebauungsleitlinien:  
Die Bebauungsleitlinien wurden als interne Handlungsanleitung im Stadtplanungsamt 



eingesetzt. Im Zuge der Evaluierung erging die Empfehlung, aus einer städtebauli-
chen Perspektive interessante Zielgebiete zu definieren. Für diese Gebiete mit erhöh-
tem Handlungsbedarf wäre ein Rahmen für Bebauung mit hinreichend partielle 
Schärfe zu formulieren. 

• Wettbewerbswesen:  
Die Wettbewerbe nach Grazer Modell haben zu einer größeren Anzahl an Wettbe-
werben in Graz geführt. Abhängig von den spezifischen Aufgabenstellungen, sollen 
alternative Wettbewerbsverfahren (z.B. Workshopverfahren etc.) ausgearbeitet und 
ermöglicht werden.  

• Projekttisch:  
Im Sinne der verstärkten Serviceorientierung wird der Projekttisch in modifizierter 
Form bei größeren Projektentwicklungen auf Anfrage beibehalten.  

 
Das Grazer Modell in der ursprünglichen Form konnte nur bedingt den Anspruch hinsichtlich 
Baukultur umsetzen. Bei Projekten konnten generell keine verbindlichen Vorgaben zur archi-
tektonischen Qualitätssicherung insbesondere in der Projektumsetzung getroffen werden. 
Daher erging die Empfehlung, für Bauprojekte ab einer bestimmten Größenordnung einen 
externen Fachbeirat einzurichten, der in der Lage ist, der Baukultur (von der Planung bis zur 
Fertigstellung) einen entsprechenden Stellenwert insbesondere in der öffentlichen Wahr-
nehmung zu verleihen. 
 
3. „Fachbeirat Graz“: 
Die Stadtbaudirektion und das Stadtplanungsamt haben mit den zuständigen städtischen 
Fachabteilungen sowie externen Beteiligten (Kammer für Architekten und 
Ingenieurkonsulenten; Wirtschaftskammer – Landesinnung für Baumeister, Haus der Archi-
tektur, Altstadtsachverständigenkommission, Technische Universität Graz) ein Konzept für 
die Einrichtung eines „Fachbeirat Graz“ erarbeitet (siehe Beilage).  
 
Der Fachbeirat Graz ist ein Sachverständigengremium mit externen ExpertInnen, welches für 
die Bewertung hinsichtlich Ortsbild, Gestaltqualität, städtebauliche Dimension, öffentlicher 
Raum, Nachhaltigkeitskriterien und Energieeffizienz grundsätzlich vor dem Bauverfahren 
tätig wird. Bereits im Erstkontakt mit den ProjektwerberInnen wird im Parteienverkehr auf den 
Fachbeirat Graz hingewiesen. Das Stadtplanungsamt stellt in der Folge in Abstimmung mit 
der Geschäftsführenden Stelle die Beiratspflicht fest.  
 
Geschäftsführende Stelle (GFS): 
In der Stadtbaudirektion wird eine geschäftsführende Stelle (GFS) für eine übergeordnete 
Administration eingerichtet. Die GFS ist für die Koordination der Stellungnahmen der städti-
schen Fachabteilungen, sowie Organisation und Protokollwesen der Fachbeiratssitzungen 
zuständig.  
 
Beiratsmitglieder: 
Der Fachbeirat Graz besteht aus drei bis fünf Fachbeiratsmitgliedern aus den Bereichen 
Architektur, Raum- und Stadtplanung (Mindestqualifikation s. EWR- Richtlinie für Architek-
ten). Die Mitglieder dürfen während der Beiratstätigkeit keinen Bürositz in der Steiermark als 
auch keine Planungstätigkeit im Stadtgebiet und keine sonstigen Beauftragungen durch 
Stadt haben.  
 
Auswahl Mitglieder: 
Der Fachbeirat Graz wird alle 1,5 Jahre neu besetzt. Eine Beiratstätigkeit dauert maximal 
zwei Perioden, der/die Vorsitzende/r wird auf 3 Jahre gewählt. Der Austausch der Beiräte 
soll schleifend und über ein fachliches Auswahlverfahren erfolgen. Die Stadtbaudirektion und 
das Stadtplanungsamt erstellen einen fachlichen Besetzungsvorschlag, welcher der/dem 
zuständigen Stadtsenatsreferent/in vorgelegt wird.  
 



Zuständigkeit: 
Die Beiratspflicht besteht bei Bauprojekten (außerhalb der Altstadtschutzzone) ab einer Brut-
togeschoßfläche von 2.000 m2 (oberirdisch; ausgenommen Gewerbegebiet) und wird vom 
Stadtplanungsamt in Abstimmung mit der Geschäftsführenden Stelle festgestellt.  
 
Der Fachbeirat Graz soll Projekte vor dem Bauverfahren prüfen und Stellungnahmen hin-
sichtlich Ortsbild, Gestaltqualität, städtebauliche Dimension, öffentlicher Raum, Nachhaltig-
keitskriterien und Energieeffizienz abgeben. Grundlage für die Projektbewertung ist eine ent-
sprechende Projektqualität, die im Vorfeld festgelegt wird. 
 
Bei den jeweiligen Beiratssitzungen sind VertreterInnen der zuständigen Fachabteilungen 
erforderlich, auf Einladung der Geschäftsführenden Stelle können ebenso weitere Sonder-
fachleute (z.B. Bundesdenkmalamt etc.) geladen werden. In der Fachbeiratssitzung präsen-
tiert der Projektwerber die vorliegenden Planungen, woraufhin der Fachbeirat eine schriftli-
che Empfehlung abgibt, die als Grundlage für die Begutachtung im Bauverfahren dient.  
 
Sofern eine negative Stellungnahme durch den Fachbeirat vor dem Bauverfahren ergeht, ist 
eine Wiedervorlage des überarbeiteten Projektes an den Fachbeirat erforderlich. 
 
Für Projekte, die durch ein Wettbewerbsverfahren ermittelt werden, gilt: 

- Jurorentätigkeit durch ein Fachbeiratsmitglied / bzw. VertreterInnen der Stadtbaudi-
rektion / Stadtplanungsamt 

- Freigabe der Auslobungsunterlagen durch den Fachbeirat 
- Kurzvorstellung des Siegerprojektes im Fachbeirat durch den jeweiligen Juror 

 
Tätigkeitsbericht: 
Die Beiratstätigkeit soll durch Tätigkeitsberichte dokumentiert werden, in welchen die Wir-
kungsweise des Beirates anhand von positiven Projekten aufgezeigt werden.  
Eine regelmäßige Veröffentlichung der Tätigkeitsberichte (z.B. als Jahrbuch) soll das Bemü-
hen des Fachbeirates um die gelebte Baukultur nachweisen und die Belange der Baukultur 
in der öffentlichen Wahrnehmung schärfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilage:  
Konzept „Fachbeirat Graz 12.2010“ 
 



 
Aufgrund des vorstehenden Berichtes stellt der Gemeindeumweltausschuss und Ausschuss 
für Stadt,- Verkehrs- und Grünraumplanung den 
 

Antrag, 
 
der Gemeinderat möge beschließen: 
 
 
 
1. Der gegenständliche Bericht wird genehmigt. 
 
2. Die Stadtbaudirektion und das Stadtplanungsamt w erden beauftragt, die Einfüh-
rung des „Fachbeirat Graz“ nach Maßgabe des vorlieg enden Motivenberichts mit den 
beteiligten Fachabteilungen und externen AkteurInne n vorzubereiten und eine Ge-
schäftsordnung zu erstellen. 
  
3. Die Stadtbaudirektion wird beauftragt, zur Organ isation der Beiratstätigkeit eine 
Geschäftsführende Stelle (GFS) einzurichten. Alle i m späteren baubehördlichen Ver-
fahren benötigten städtischen Fachämter werden verp flichtet, für die Beiratstätigkeit 
erforderliche Unterlagen an die GFS zu übermitteln und, falls erforderlich, qualifizierte 
Vertreter für den Fachbeirat zu entsenden. 

 
4. Die Stadtbaudirektion und das Stadtplanungsamt w erden beauftragt, einen Mit-
gliedervorschlag für die Besetzung des „Fachbeirat Graz“ dem zuständigen Stadtse-
natsreferenten vorzulegen.  
 
5. Die Stadtbaudirektion und das Stadtplanungsamt w erden beauftragt, eine finan-
zielle Vorsorge für die Installierung des „Fachbeir at Graz“ zu treffen.  
 
6. Das Stadtplanungsamt wird beauftragt, die inhalt liche Vorprüfung der 
beiratspflichtigen Projekte vorzunehmen. 

 
7. Das Stadtplanungsamt wird beauftragt, Projektwer ber bei Anfragen und Einrei-
chen von Bauprojekten ab einer BGF von 2.000 m 2 über das externe Sachverständi-
gengremium „Fachbeirat Graz“ zu informieren. Ebenso  sind Projektwerber aktiv dar-
auf aufmerksam zu machen, dass diese Projekte an di e Geschäftsführende Stelle zur 
Vorlage an den „Fachbeirat Graz“ zu übermitteln sin d. 
 
8. Die Bau- und Anlagenbehörde wird beauftragt, die  Implementierung des Fachbei-
rat Graz mit rechtlicher Begleitung zu unterstützen . 

 
9. Die Bau- und Anlagenbehörde wird beauftragt, Pro jektwerber bei Anfragen ab ei-
ner BGF von 2.000 m 2 (oberirdisch) über das externe Sachverständigengre mium 
„Fachbeirat Graz“ zu informieren. Ebenso sind Proje ktwerber aktiv darauf aufmerksam 
zu machen, dass diese Projekte an die Geschäftsführ ende Stelle zur Vorlage an den 
„Fachbeirat Graz“ zu übermitteln sind.  
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Angenommen in der Sitzung des Gemeindeumweltausschusses und Ausschusses für Stadt-, 
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